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Übernahme themengebundener Grundmittel aus 
der Forschung und Entwicklung in die Produktion 
sowie Investitionen zur Realisierung von Neuerer
vorschlägen unabhängig von ihrer Höhe;

c) zentrale Maßnahmen des Freien Deutschen Ge- 
werkschaftsbuhdes, vor allem zur Schaffung von 
Urlauberdörfern und Erholungsstätten.

(3) Aus dem Leistungsfonds können Maßnahmen über 
das beauflagte Investitionsvolumen — staatliche Plan
kennziffer „Investitionen (materielles Volumen)“ — hin
aus für die Verbesserung der Arbeite- und Lebensbe
dingungen und für die sozialistische Rationalisierung 
finanziert werden, wenn durch Mobilisierung von Re
serven die materiellen Voraussetzungen dafür geschaf
fen werden. Dabei sind die eigenen Möglichkeiten zur 
Eigenproduktion von Rationalisierungsmitteln voll aus
zuschöpfen.

(4) Im Interesse eines wirksamen Einsatzes der ver
fügbaren finanziellen Mittel des volkseigenen Betrie
bes ist es zulässig, im Rahmen des Planes der Entwick
lung der Arbeite- und Lebensbedingungen der Werktä
tigen Maßnahmen aus Mitteln des Kultur- und Sozial
fonds und des Leistungsfonds zu finanzieren.

(5) Aus dem Leistungsfonds sind keine Prämien zu 
zahlen.

(6) Der Leistungsfonds ist auf das Folgejahr - über
tragbar.

(7) Die volkseigenen Betriebe, die einen Leistungs
fonds bilden, haben bei der zuständigen Filiale der In
dustrie- und Handelsbank der Deutschen Demokrati
schen Republik das Konto „Leistungsfonds“ zu führen.

IV.

Übergangsbestimmungen für І972

§ 8

(1) Die volkseigenen Betriebe bilden den Leistungs- 
fönds ab 1. Juli 1972. Der Erfüllung der Zuführungsbe
dingungen bei der Durchführung des Volkswirtschafts
planes 1972 ist das gesamte Jahr 1972 zugrunde zu le
gen.

(2) Abweichend von den §§ 4 und 5 gilt für das Jahr 
1972 folgendes:

a) Die Ermittlung der Einsparungen aus der erzielten 
Senkung des spezifischen Verbrauchs an ausge
wählten Rohstoffen, Materialien und Energie ist 
auf das jeweilige Ist des Jahres 1971 zu beziehen.

b) Aus der Verbesserung der Qualität der Erzeugnisse 
resultierende höhere Gewinne dürfen bis zur Höhe 
von 25 % zugeführt werden. 3

(3) Die Finanzierung der Zuführungen zum Leistungs
fonds im Jahre 1972 erfolgt aus dem den volkseigenen 
Betrieben verbleibenden Teil des überplanmäßig er
wirtschafteten Nettogewinns. Reicht der verbleibende 
Teil des überplanmäßig erwirtschafteten Nettogewinns 
nach Abzug der zusätzlichen Zuführungen zum Prä
mienfonds dafür nicht aus, sind bis zur vollen Zufüh
rung Mittel des Reservefonds oder des Gewinnfonds der 
volkseigenen Kombinate bzw. der WB einzusetzen. In 
begründeten Fällen kann der Direktor des volkseige

nen Kombinates bzw. der Generaldirektor der WB eine 
teilweise Finanzierung zu Lasten der Nettogewinnab
führung an den Staat beim Minister der Finanzen be
antragen.

(4) Für volkseigene Betriebe, bei denen eine erheb
liche Verminderung des Arbeitszeitfonds der Produk
tionsarbeiter durch die Einführung der 40-Stunden-Ar- 
beitswoche und die Erhöhung des Mindesturlaubs für 
vollbeschäftigte werktätige Mütter mit mehreren Kin
dern sowie die Verlängerung des Wochenurlaubs ent
sprechend den Rechtsvorschriften eintritt, können Son
derregelungen festgelegt werden. Die übergeordneten 
Leiter können entscheiden, daß die volkseigenen Be
triebe den verminderten Arbeitszeitfonds bei der Er
mittlung der Steigerung der Arbeitsproduktivität zum 
Zwecke der Berechnung der zulässigen Zuführung zum 
Leistungsfonds gesondert berücksichtigen. Dementspre
chend können die volkseigenen Betriebe die Auswirkun
gen aus der Verminderung des Arbeitszeitfonds auf die 
Steigerung der Arbeitsproduktivität der tatsächlichen 
Erfüllung der Arbeitsproduktivität zurechnen.

V.

Schlußbestimmungen

§9

Diese Anordnung berührt nicht die Rechtsvorschriften 
über die Bildung und Verwendung des Prämien
fonds sowie des Kultur- und Sozialfonds. Sie berührt 
auch nicht die Rechtsvorschriften über den Leistungs
fonds in den naturwissenschaftlich-technischen Institu
ten, Forschungseinrichtungen der Deutschen Akademie 
der Wissenschaften zu Berlin und Einrichtungen des 
Hoch- und Fachschulwesens.

§10

Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 1972 
in Kraft.

Berlin, den 3. Juli 1972

Der Vorsitzende Der Minister
der der Finanzen

Staatlichen Plankommission

I. V. Prof. Dr. G r ü n h e i d  B ö h m
Staatssekretär

Fiiianzierungsrichtlinie 
für die volkseigene Wirtschaft

vom 3. Juli 1972

I.
Geltungsbereich

1. Diese Richtlinie gilt für volkseigene Betriebe (ein
schließlich volkseigene Betriebe der Kombinate), 
Kombinate und Vereinigungen Volkseigener Be
triebe (VVB), die den Industrieministerien, dem Mi
nisterium für Bauwesen oder dem Staatssekretariat 
für Geologie bzw. den VVB dieser Bereiche unter
stellt sind.


